
Art der Beschäftigung 

(§1 Abs.2 Nr.5 BKrF-OG) 

Beförderung von   

Matrial/ Ausrüstung,

die zur Ausübung 

des Berufs

 verwendet werden 

Beförderung  im 

Umkreis

bis zu 100km

um das Unternehmen

Beförderung  im 

Umkreis

über 100km

um das Unternehmen

Vorschriften bei landwirtschaftlichem Güterkraftverkehr für Faherlaubnis- Klassen 
 C1,C1E, C,CE  (Kfz. ab 3,5t) 

lt. Arbeitsvertrag 
 hauptbeschäftigt als 

Berufs- 
kraftfahrer (BKF) 

Mitarbeiter 

+FK oder TS erforderlich 
Ausnahme: (EWG Nr. 3821/85 Kapitel  V Art. 16 2f) verfügt das KFZ nicht  über ein 
entsprechendes Kontrollgerät, müssen Fahrplan, Arbeitszeit in einem Zeitplan für den 
vorangegangenen Zeitraum von 28 Tagen schriftlich dokumentiert und bei einer 

- keine BKFQ 
- keine FK 
- keine TS 
erforderlich 

lt. Arbeitsvertrag 
 hauptbeschäftigt  als 

 Verkäufer (VK) 
landw. Helfer (l.H) 

Berufskraftfahrer-  
qualifkation (BKFQ)  
erforderlich  

keine BKFQ  erforderlich, da 
Befördeung der Güter keine 
Hauptbeschäftigung ist 

BKFQ  
+ Fahrerkarte (FK) oder 
+Tachoscheibe (TS) 
erforderlich 

BKFQ  
+ Fahrerkarte (FK) od. 
+Tachoscheibe (TS) erforderlilch 

Bsp.Landw. Helfer  liefert zu 
Saisonstart Verkaufsstände  
mit LKW aus, seine  
Hauptbeschäftigung   
ist  jedoch  die 
Bodenbearbeitung.  

Unter welchen Voraussetzungen  müssen Mitarbeiter in der Landwirtschaft  eine Berufskraftfahrerqualifikation nachweisen? 
Brauchen Fahrzeuge in der Landwirtschaft eine Kontrollgerät bzw. die Fahrer eine Fahrerkarte als Nachweis für Lenk- und Ruhezeiten? 


